
 

Erziehungsbeistandschaft  
 

Erziehungsbeistandschaft  Die ambulante Hilfe zur Erziehung auf der Basis des § 30 SGB VIII  

Ziele Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen, unter bzw. mit 
 bewusster Nutzung des sozialen Umfeldes und des bisher erlebten Milieus im Sinne 

einer systemisch angelegten Arbeitsweise (Einbeziehung aller erkennbarer 
Einflussfaktoren), 

 Nutzung und Erhalt des Lebensbezuges zur Familie oder nahestehender Personen  
 Förderung der Verselbständigung (auch Übergang in eigene Wohn- und 

Lebensform)  
 Beratung und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit relevanten Beratungs- und 

Hilfeangeboten im Sinne einer schnellen und flexiblen Hilfefortschreibung (intern und 
extern möglich) 

 Erlangung von Lebenstüchtigkeit im Sinne sozialer Kompetenzen 
 Verhinderung von Haftstrafen 

 

Arbeitsschwerpunkte Die Palette der Arbeitsinhalte reicht von der Motivierung zur alternativen 
Freizeitgestaltung (z.B. zur Vermeidung des Abgleitens in ein kriminelles Milieu), 
der gezielten Unterstützung im Schul- bzw. Ausbildungsbereich, über die 
Aufarbeitung von gestörten Eltern – Kind/Jugendlichen – Beziehungen, bis hin zur 
Begleitung und Sicherung der Verselbständigung Jugendlicher im 
Lebensumfeld. 
Bei älteren Jugendlichen, die sich bereits verstärkt in der Phase der 
Verselbständigung befinden, ist innerhalb des Plan B der fachliche Austausch 
mit dem Projektteil „Betreuung Jugendlicher und junger Erwachsener im 

 



eigenen Wohnraum“ (z.B. Suche nach geeignetem Wohnraum) zu nutzen. 

Grundlagen Die Betreuung erfolgt auf der Basis von Fachleistungsstunden. Der Ort der 
Betreuung ist das bisherige soziale Umfeld des Kindes / Jugendlichen.  

 

Aufnahme und 
Ausschlusskriterien 

Eine konkrete auf den Einzelfall bezogene Klärung zu Aufnahme- und 
Ausschlusskriterien erfolgt im Rahmen einer ersten Fallberatung (nach erfolgter 
Anfrage durch das zuständige Jugendamt) mit den am Hilfeprozess Beteiligten. 

 



 
 


